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1 1.5 - Schul- und Beamtenrecht

1. Leitgedanken/ 2. Leitziele:

Die Lehreranwarterinnen und Lehreranwarter erwerben im Fach Schul- und Beamtenrecht Kenntnisse
Uber den rechtlichen Rahmen, der sich aus ihrer Tatigkeit als Lehrer ergibt. Dies ist begrundet in der
Tatsache, dass alles unterrichtliche und erzieherische Tun im Rahmen rechtlicher Normen geschieht
und durch dieses rechtlich abgesichert sein muss. Bei der Erfullung des Erziehungs- und
Bildungsauftrags sind Rechte und Pflichten zu beachten, denen die Eltern, die Schuler und die Schule
unterliegen. Nur in diesem Rahmen kdénnen die Schulen die ihnen eingeraumten Freiheiten
wahrnehmen. Deshalb ist es notwendig, die angehenden Lehrerinnen und Lehrer wahrend ihrer
Ausbildung in die Regelungen einzuflhren, die den rechtlichen Rahmen ihrer taglichen Arbeit bilden.
Dazu gehdren auch die Normen, die das Verhaltnis des Lehrers zu seinem Dienstherrn betreffen. Erst
der Lehrer, der seine eigene Rechtsstellung und die der sonst dem Schulleben beteiligten Gruppen
kennt, kann seinen padagogischen Auftrag mit der notwendigen Selbstsicherheit und der ihm jeweils
eingeraumten Freiheit erflllen.

3. Vereinbarungen zur Umsetzung

3.1 Art der Durchfiihrung

1. Die Abteilungsleitung beruft die Lehrbeauftragten aus dem Kreise der Schulleitungen bzw. der
Schulverwaltung. Soweit mdglich werden diese Lehrkrafte Gber Deputat abgerechnet. Die
Abordnungen sind jeweils zum neuen Schuljahr neu zu berechnen und zu beantragen.

2. Die Seminarveranstaltungen finden donnerstags zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr statt.

3. Die Abteilungsleitung erstellt bis Ende Januar einen Seminarplan und Uberstellt diesen den
Lehrbeauftragten zur Beratung.

4. Mit Beginn des Kontinuums im Marz liegt fur jede Ausbildungsgruppe ein Seminarplan vor.

5. Die Lehrbeauftragten fuhren eine Teilnehmerliste.

6. Sie stellen ihre Ausbildungsunterlagen den Lehramtsanwarter/innen Uber einen moodle-Kurs zur
Verfligung.

7. Im Zeitraum Juni/juli erstellt die Verwaltungsangestellte in Absprache mit der Abteilungsleitung
einen Prufungsplan. Dieser wird mit den Lehrbeauftragten abgestimmt. Der Prufungsplan geht
den Lehramtsanwarter/innen spatestens mit Beginn des neuen Schuljahres zu.

8. Die Abteilungsleitung fuhrt zweimal jahrlich, zu Beginn der Ausbildung und gegen Ende der
Ausbildung, mit den Lehrbeauftragten eine Dienstbesprechung durch. Anlasslich der ersten DB
werden die curricularen Vorstellungen abgestimmt, anlasslich der zweiten DB die Durchflhrung
der Prufung.

3.2 Institutionelle Einbindung

e Die Ausbildung findet nach dem flr Seminare einheitlichen Curriculum far Schul- und
Beamtenrecht statt.
e Moodle-Raume fur die Ausbildungsgruppen sind seit 2015 eingerichtet.
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Stand: Oktober 2017

3.4 Beteiligte/Verantwortliche

Abteilungsleitung

From:
https://www.sopaedseminar-fr.de/verwaltung/ - Wiki der Abteilung Sonderpadagogik

Permanent link:
https://www.sopaedseminar-fr.de/verwaltung/doku.php?id=portfolio:prozesse:ausbildung:schul-_und_beamtenrecht&rev=1507551876

Last update: 2024/06/23 12:00

https://www.sopaedseminar-fr.de/verwaltung/ Printed on 2026/04/06 03:49


https://www.sopaedseminar-fr.de/verwaltung/
https://www.sopaedseminar-fr.de/verwaltung/doku.php?id=portfolio:prozesse:ausbildung:schul-_und_beamtenrecht&rev=1507551876

	I 1.5 - Schul- und Beamtenrecht
	1. Leitgedanken/ 2. Leitziele:
	3. Vereinbarungen zur Umsetzung
	3.1 Art der Durchführung
	3.2 Institutionelle Einbindung
	3.4 Beteiligte/Verantwortliche



